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§ 46 L-BG
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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.07.2025

Disziplinaranzeige

 

§ 46

 

(1) Der unmittelbar oder mittelbar zur Führung der Dienstaufsicht berufene Vorgesetzte (Dienstvorgesetzte) hat bei

jedem begründeten Verdacht einer Dienstp7ichtverletzung die zur vorläu8gen Klarstellung des Sachverhaltes

erforderlichen Erhebungen zu p7egen und dann unverzüglich im Dienstweg der Disziplinarbehörde Disziplinaranzeige

zu erstatten. Erweckt der Verdacht einer Dienstp7ichtverletzung auch den Verdacht einer von Amts wegen zu

verfolgenden gerichtlich strafbaren Handlung, hat sich der Dienstvorgesetzte in dieser Eigenschaft jeder Erhebung zu

enthalten und sofort der Disziplinarbehörde zu berichten. Diese hat gemäß § 78 StPO vorzugehen.

(2) Von einer Disziplinaranzeige ist abzusehen, wenn nach Ansicht des Dienstvorgesetzten eine Belehrung oder

Ermahnung ausreicht. Diese ist dem Beamten nachweislich zu erteilen. Eine Ermahnung oder Belehrung darf nach

Ablauf von drei Jahren ab Erteilung zu keinen dienstrechtlichen Nachteilen führen, wenn der Beamte in diesem

Zeitraum keine weitere Dienstpflichtverletzung begangen hat.

(3) Die Disziplinarbehörde hat, wenn es sich nicht um eine Selbstanzeige handelt, eine Abschrift der Disziplinaranzeige

unverzüglich dem Beschuldigten zuzustellen.
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